
12. Jahrgang	 Sonnabend, den 31. Mai 2014	 Nr. 4/2014

Amtsblatt
der Stadt Blankenhain

mit den Ortsteilen:
Altdörnfeld/Neudörnfeld, Drößnitz/Wittersroda, Großlohma/Kleinlohma, Hochdorf, Keßlar/Lotschen/Meckfeld, Krakendorf/Rettwitz,

Lengefeld, Loßnitz/Söllnitz/Obersynderstedt, Neckeroda, Niedersynderstedt, Rottdorf, Saalborn, Schwarza, Thangelstedt, Tromlitz

Voraussichtlicher Erscheinungstermin: Samstag, 21.06.2014 Redaktionsschluss: Mittwoch, 11.06.2014 , 12:00 Uhr

Amtlicher Teil

Bekanntmachung der Feststellung des Wahlergebnisses

	 1. 	 des endgültigen Wahlergebnisses 
	 2. 	 des Stichwahltermins

der Ortsteilbürgermeisterwahl in der Stadt Blankenhain
Ortsteile Krakendorf / Rettwitz

am 25.05.2014

1.
Der Wahlausschuss hat in öffentlicher Sitzung am 26.05.2014 das end-
gültige Ergebnis der oben genannten Wahl wie folgt festgestellt:
1.1	 Zahl der Wahlberechtigten:	 126
1.2	 Zahl der Wähler:	  84
1.3	 Zahl der ungültigen Stimmabgaben (Stimmzettel):	  23
1.4	 Zahl der gültigen Stimmen (Stimmzettel):	  61

Von den endgültigen Stimmen entfielen auf die Bewerber:

lfd. Nr. Name, Vorname Stimmen %
1 Eismann, Bodo 12 19,70
2 Miething, Manuela 11 18,00
3 Behr, Tino 8 13,11
4 Behr, Helmut 7 11,48
5 Schäfer, Steffen 6 9,83
6 Hünger, André 5 8,20
7 Geber, Dirk 3 4,92
8 Sorge, Siegmar 3 4,92
9 Bott, Marco 2 3,28
10 Grimmer, Jürgen 1 1,64
11 Thiene, René 1 1,64
12 Erbert, Volkmar 1 1,64
13 Stadermann, Doris 1 1,64

2.
Da bei der Wahl am 25.05.2014 kein Bewerber mehr als die Hälfte der 
abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat, findet am Sonntag, dem 
08.06.2014 in der Zeit von 08:00 - 18:00 Uhr eine Stichwahl zwi-
schen folgenden beiden Bewerbern statt:

lfd. Nr. Name, Vorname Stimmen %
1 Eismann, Bodo 12 19,7
2 Miething, Manuela 11 18,0

Scheidet einer dieser beiden Bewerber vor der Stichwahl durch Tod 
oder Verlust der Wählbarkeit aus, findet die Stichwahl nicht statt; dann 
ist die Wahl zu wiederholen.
Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses sind öf-
fentlich. Jedermann hat Zutritt zum Wahlraum Der Wahlraum ist in 
der Wahlbenachrichtigungskarte angegeben. Stimmberechtigt für die 
Stichwahl ist, wer bereits für die erste Wahl stimmberechtigt war, so-

fern er nicht in der Zwischenzeit sein Stimmrecht verloren hat. Die 
Wahlbenachrichtigung für die erste Wahl behält ihre Gültigkeit. Wahl-
berechtigte, die für die erste Wahl eine Wahlbenachrichtigung erhalten 
haben, erhalten keine neue Wahlberechtigung für die Stichwahl.
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten übermittelt 
worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in 
dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.
3.
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und ihren amtlichen 
Personalausweis - Unionsbürger anderer Mitgliedsstaaten der Europäi-
schen Union einen gültigen Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl 
mitzubringen.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält nach 
Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt.
Die Stimmabgabe erfolgt auf folgende Weise:
Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Stimme. Die Wähler vergeben 
ihre Stimme dadurch, dass sie auf dem amtlichen Stimmzettel einen der 
aufgedruckten Wahlvorschläge kennzeichnen.
Nach Betreten des Wahlraums erhält der Wähler, nachdem ein Mitglied 
des Wahlvorstandes seine Wahlberechtigung festgestellt hat, einen amt-
lichen Stimmzettel. Auf Verlangen hat sich der Wähler auszuweisen.
4.
Der Wähler begibt sich zur Stimmabgabe in die Wahlzelle, kennzeich-
net dort seinen Stimmzettel und faltet ihn so zusammen, dass andere 
Personen die Kennzeichnung nicht erkennen können.
Danach tritt der Wähler an den Tisch des Wahlvorstandes, nennt sei-
nen Namen und auf Anfrage seine Anschrift. Auf Verlangen hat er seine 
Wahlbenachrichtigung vorzuzeigen und sich über seine Person auszu-
weisen.
Bitte beachten Sie:
Der Wahlvorstand hat einen Wähler zurückzuweisen, der

1. 	 seinen Stimmzettel außerhalb der Wahlzelle gekennzeichnet 
oder gefaltet hat,

2.	 seinen Stimmzettel so gefaltet hat, dass seine Stimmabgabe 
erkennbar ist,

3.	 ihn mit einem äußerlich sichtbaren, das Wahlgeheimnis offen-
sichtlich gefährdenden Kennzeichen versehen hat,

4.	 für den Wahlvorstand erkennbar mehrere oder nicht amtlich 
hergestellten Stimmzettel abgeben oder

5.	 mit dem Stimmzettel einen weiteren Gegenstand in die Wahl-
urne legen will.
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Sobald der Schriftführer den Namen des Wählers im Wählerverzeich-
nis gefunden hat, die Wahlberechtigung festgestellt ist und keine Zu-
rückweisungsgründe vorliegen, gibt der Wahlvorsteher oder ein von 
ihm beauftragtes Mitglied des Wahlvorstandes die Wahlurne frei. Der 
Wähler legt den Stimmzettel in die Wahlurne. Danach vermerkt der 
Schriftführer die Stimmabgabe in der dafür vorgesehenen Spalte des 
Wählerverzeichnisses. Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen, dass 
das Wahlgeheimnis gewahrt bleibt. Er achtet darauf, dass sich immer 
nur ein Wähler in der Wahlzelle aufhält.
Hat ein Wähler seinen Stimmzettel unbrauchbar gemacht oder wird der 
Wähler aus den o. g. Gründen zurückgewiesen, so ist ihm auf Verlangen 
ein neuer Stimmzettel auszuhändigen, nachdem er den alten Stimmzet-
tel im Beisein eines Mitgliedes des Wahlvorstandes vernichtet hat.
Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder wegen einer körperlichen 
Beeinträchtigung gehindert ist, den Stimmzettel zu kennzeichnen, zu 
falten oder selbst in die Wahlurne zu legen, kann eine andere Person 
bestimmen, deren Hilfe er sich bei der Stimmabgabe bedienen will 
und gibt dies dem Wahlvorstand bekannt. Die Hilfsperson kann auch 
ein vom Wähler bestimmtes Mitglied des Wahlvorstands sein. Die 
Hilfeleistung hat sich auf die Erfüllung der Wünsche des Wählers zu 
beschränken. Die Hilfsperson darf gemeinsam mit dem Wähler die 
Wahlzelle aufsuchen, wenn dies zur Hilfeleistung erforderlich ist. Die 
Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie 
bei der Hilfeleistung von der Wahl erlangt hat.
5.
Wähler, die einen Wahlschein haben, können nur durch Briefwahl an 
der Wahl teilnehmen. Sie müssen ihren Wahlbrief an die auf dem Wahl-
briefumschlag angegebene Stelle so rechtzeitig übersenden, dass der 
Wahlbrief spätestens am 08.06.2014 bis 18:00 Uhr dort eingeht. Wahl-
briefe können bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle 
auch abgegeben werden.
6.
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persön-
lich ausüben. Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch ist 
strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches):
8.
Ein Abdruck der Wahlbekanntmachung und ein Muster des Stimmzet-
tels befinden sich am Eingang des Gebäudes, in dem sich der Wahlraum 
befindet.

Die Wahlraum befindet sich:

Wahlvorstand Ort Wahllokal
016 Krakendorf/

Rettwitz
Dorfgemeinschaftshaus 
Krakendorf
Unter dem Bornberge 23, 
99444 Blankenhain

Wahlberechtigte, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen sind und 
für die erste Wahl einen Wahlschein erhalten haben, erhalten von Amts 
wegen einen Wahlschein für die Stichwahl mit Briefwahlunterlagen. 
Dies gilt auch für die Wahlberechtigten, die einen Wahlschein für die 
Stichwahl bereits vor der ersten Wahl beantragt haben. Im Übrigen 
können Wahlscheine für die Stichwahl mit Briefwahlunterlagen unter 
folgenden Voraussetzungen beantragt werden:
Ein Wahlberechtigter, der in das Wählerverzeichnis eingetragen ist und 
nicht bereits vor der ersten Wahl einen Wahlschein beantragt hat, er-
hält auf Antrag einen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen. Der Wahl-
schein kann mündlich oder schriftlich bei der Stadtverwaltung bis zum 
06.06.2014, 18:00 Uhr, beantragt werden.
Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig. Der Antragsteller muss 
in dem Antrag seinen Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum und 
seine Wohnanschrift sowie die Anschrift angeben, an die der Wahl-
schein mit Briefwahlunterlagen zu senden ist. Wer den Wahlschein-
antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte 
Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 07.06.2014, 12:00 
Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. Ausnahmsweise erhält ein 
Wahlberechtigter noch bis zum 08.06.2014 bis 15:00 Uhr, auf Antrag 
bei der Stadtverwaltung einen Wahlschein, wenn
a)	 er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Frist zur Erhebung 

von Einwendungen versäumt hat,
b)	 die Voraussetzungen für seine Eintragung in das Wählerverzeich-

nis erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung von Einwendungen 
eingetreten sind,

c)	 das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwendung festgestellt 
wurde und dies der Stadt erst nach Abschluss des Wählerverzeich-
nisses bekannt wird oder

d)	 bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Wahlraum nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht wer-
den kann.

Die Wahlanfechtung kann erst nach der Bekanntmachung der Feststel-
lung des Ergebnisses der Stichwahl erfolgen.
Die öffentliche Sitzung des Stadtwahlausschusses zur Feststellung des 
Stichwahlergebnisses des Ortsteilbürgermeisters der Ortsteile Kraken-
dorf/Rettwitz der Stadt Blankenhain, Landkreis Weimarer Land, am 
findet am 10.06.2014, 18:00 Uhr im Besprechungsraum, 99444 Blan-
kenhain, Marktstraße 4 statt.
Die Sitzung ist öffentlich; es hat jedermann Zutritt.
Gegenstand dieser Sitzung ist die Feststellung des endgültigen Wahler-
gebnisses der Stichwahl des Ortsteilbürgermeisters der Ortsteile Kra-
kendorf/Rettwitz am 08.06.2014.

Blankenhain, 27.05.2014
gez. Karin Sorge
Stadtwahlleiterin
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